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Unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

Steuervergünstigungen sind regelmäßig an Voraussetzungen

geknüpft, und dies ist auch gut so. Dennoch muss man einen Blick

darauf haben, ob die Voraussetzungen auch rechtens sein können.

So beispielsweise beim Unterhaltsfreibetrag im Rahmen der

außergewöhnlichen Belastungen nach § 33a EStG. Eine der

wesentlichen Voraussetzungen ist hier, dass die unterhaltene Person

kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt. Schon ausweislich des

Einkommensteuergesetzes bleibt dabei ein angemessenes

Hausgrundstück im Sinne des zwölften Buches Sozialgesetzbuch

unberücksichtigt.

Weiterhin legen die Einkommensteuerrichtlinien fest, dass als

geringfügig in der Regel ein Vermögen bis zu einem Verkehrswert

von 15.500 Euro angesehen werden kann.

Das Problem dabei: Der Betrag wurde bereits im Jahr 1975 festgelegt

und seitdem nicht erhöht. Betrachtet man sich daher die

Finanznachrichten in punkto Inflation, muss festgehalten werden,

dass eine seit dem Jahr 1975 unveränderte Vermögensgröße in

keinster Weise an einen Kaufkraftverlust angepasst wurde.

Dementsprechend wird der BFH (Az: VI R 21/21) zu klären haben, ob

auch aktuell nur bis 15.500 Euro als "geringes Vermögen" für Zwecke

der Bedürftigkeitsprüfung angenommen werden darf. Insbesondere,

wenn das Vermögen des Unterhaltsempfängers leicht oberhalb der

Grenze des Schonvermögens von 15.500 Euro liegt, könnte der BFH

zu einem anderen Schluss kommen. Schonen Sie daher die

Finanzverwaltung nicht, wenn in solchen Fällen der

Unterhaltsfreibetrag nicht gewährt wird!

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Mechthilde Teichmann

Bötzinger Str. 29a , 79111 Freiburg

Telefon: 0761/888552-0 | Telefax: 0761/888552-29

www.teichmann-steuerberatung.de

info@teichmann-steuerberatung.de
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Hinweis:

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem

Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der

allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in

konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses

Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.

Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig

ausgewählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass

dieser Service weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag

darstellt. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine

Gewährleistung für die Richtigkeit oder Aktualität der hier

wiedergegebenen Informationen übernehmen.

Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie deshalb einen

Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche

Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.01.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.01. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Juli ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.01.2022.

Grundsteuerreform: Aktuelles zur Umsetzung

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) informiert darüber,

wie weit die Umsetzung der Grundsteuerreform vorangeschritten ist.

Grundsätzlich würden die Länder jeweils eigene Internetseiten mit

Informationen rund um die Umsetzung der Grundsteuerreform

anbieten, führt der DStV aus. Diese könnten in Inhalt, Form und

Aufbau voneinander abweichen und seien sehr individuell gestaltet.

Einige Länder hätten ihre Internetseiten bereits eingerichtet, andere

befänden sich noch im Aufbau. Die jeweiligen Inhalte würden im

Laufe des nächsten halben Jahres peu à peu ergänzt und immer

wieder aktualisiert. Um den Überblick zu behalten, werde ab Februar

2022 die länderübergreifende Internetseite

"www.grundsteuerreform.de" angeboten. Sie liste die einzelnen

Internetseiten der Länder auf, ermögliche über Links den Zugriff auf

die Oberflächen der Länder und biete allgemeine Informationen zur

Reform an.

Die Feststellungserklärungen sind laut DStV in allen Bundesländern

bis zum 31.10.2022 beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Die

Frist gelte sowohl für den Bereich des Grundvermögens als auch für

den Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Sie gelte gleichermaßen

für beratene und unberatene Erklärungspflichtige. Zudem gelte sie

einheitlich für steuerbehafteten und steuerbefreiten Grundbesitz.

Erklärungen könnten in den Finanzämtern ab dem 01.07.2022

entgegengenommen werden. Die Aufforderung zur Abgabe der

Feststellungserklärungen ab 01.07.2022 nebst der Fristsetzung

werde voraussichtlich im März 2022 im Wege einer

Allgemeinverfügung im Bundessteuerblatt (BStBl) veröffentlicht.

Die Mehrheit der Bundesländer plane, alle betroffenen Bürger mit

einem Schreiben über ihre Pflichten zu informieren. Das Schreiben

stelle verfahrensrechtlich keinen Verwaltungsakt dar. Es diene

lediglich Informationszwecken. Die Schreiben werden nach Angaben

des DStV voraussichtlich folgende Inhalte umfassen:

■
Information über die Pflicht zur elektronischen Abgabe

einer Feststellungserklärung und über die Frist,

■
Bezeichnung des Grundstücks, für welches beim Finanzamt

ein Einheitswert-Aktenzeichen geführt wird,

■
Hinweis auf die kostenlose Übermittlungsmöglichkeit über

ELSTER,

■
Hinweis auf die Unterstützungsmöglichkeit durch einen

Steuerberater, der dieses Schreiben nicht erhalten hat.

Da in den einzelnen Ländern unterschiedliche Landesmodelle

umgesetzt werden, könnten die Schreiben gegebenenfalls zusätzliche

Informationen enthalten. Der Versand der Informationsschreiben

beginne nach der Veröffentlichung der Aufforderung zur

Erklärungsabgabe im BStBl und laufe bis in den Juni 2022 hinein.

Über www.elster.de stehe den Erklärungspflichtigen ab dem

01.07.2022 die kostenlose Möglichkeit der elektronischen

Erklärungsabgabe zur Verfügung. Andere Softwareanbieter hätten

über die ERiC-Schnittstelle ebenfalls ab dem 01.07.2022 die

Möglichkeit zur digitalen Übertragung der Erklärungen.

Mit der Bereitstellung verschiedener Softwarelösungen bestehe

bereits vorab die Möglichkeit, entsprechende Erklärungsdaten zu

erfassen. Soweit bereits konkrete Sachverhaltsangaben bei

Mandaten vorliegen, könnte es sich nach Ansicht des DStV daher

anbieten, bereits vor Juli 2022 mit der Datenerfassung zu beginnen.

Ab Juli 2022 müsste dann lediglich die elektronische Übermittlung

angestoßen werden.
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Die Abgabe der Feststellungerklärung erfolge unter dem bisherigen

Einheitswert-Aktenzeichen. Eine Übermittlung von Vollmachten über

die Vollmachtsdatenbank ist laut DStV für die

Einheitswert-Aktenzeichen derzeit nicht möglich. Programmtechnisch

könnten die bisher dem Finanzamt gegenüber angezeigten

Vertretungs- und Bekanntgabevollmachten nicht übernommen

werden. Es werde darauf hingewiesen, dass die bestehenden

Empfangsvollmachten ausschließlich in den hierfür vorgesehenen

Feldern der Feststellungserklärung angezeigt werden sollen. Um den

Verwaltungsaufwand zu reduzieren, sollten keine separaten Schreiben

zur Bekanntgabe einer Empfangsvollmacht beim Finanzamt

eingereicht werden.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 17.12.2021

Sachbezugswerte 2022: Unentgeltliche oder

verbilligte Mahlzeiten

Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die

Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem anteiligen amtlichen

Sachbezugswert nach der Verordnung über die

sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des

Arbeitgebers als Arbeitsentgelt

(Sozialversicherungsentgeltverordnung) zu bewerten. Dies gilt, wie

das Bundesfinanzministerium (BMF) in einem Schreiben kundtut, seit

2014 gemäß § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG auch für Mahlzeiten, die dem

Arbeitnehmer während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit

oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber

oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung

gestellt werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 Euro nicht übersteigt.

Die Sachbezugswerte ab dem Kalenderjahr 2022 seien durch die 12.

Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung

vom 06.12.2021 (BGBl. I Seite 5187) festgesetzt worden. Demzufolge

betrage der Wert für Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2022 gewährt

werden,

a) für ein Mittag- oder Abendessen 3,57 Euro,

b) für ein Frühstück 1,87 Euro.

Bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) seien die

Mahlzeiten mit dem Wert von 9,00 Euro anzusetzen.

Im Übrigen weist das BMF auf R 8.1 Absatz 7 und 8 der

Lohnsteuer-Richtlinien sowie auf sein Schreiben zur Reform des

steuerlichen Reisekostenrechts vom 25.11.2020 (BStBl I Seite 1228)

hin.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 20.12.2021, IV C 5 - S

2334/19/10010 :003

Gerichtsakten: Kein Anspruch auf Kopien

Aus § 78 Absatz 1 Finanzgerichtsordnung lässt sich laut

Bundesfinanzhof (BFH) grundsätzlich weder ein Anspruch auf

Überlassung von Fotokopien der gesamten Akten herleiten noch ein

Anspruch darauf, den gesamten Akteninhalt selbst – gegebenenfalls

unter Nutzung eines eigenen Kopiergerätes – zu kopieren.

Etwas anderes gelte nur dann, wenn der Beteiligte substantiiert und

nachvollziehbar darlegt, dass ihm hierdurch erst eine sachgerechte

Prozessführung ermöglicht wird. Diese Grundsätze gelten dem BFH

zufolge entsprechend für den Fall, dass ein Beteiligter den

Akteninhalt mit Hilfe eines eigenen Gerätes scannen will.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Verfahren vor dem

Finanzgericht (FG) Münster hatte der Kläger zunächst Akteneinsicht

durch Zusendung der Akten an seine Privatanschrift verlangt. Nach

einem Hinweis des FG über die Möglichkeiten einer Akteneinsicht

teilte er mit, er wünsche unverändert Akteneinsicht, allerdings nicht

im FG. Er wünsche eine Akteneinsicht im Amtsgericht X, jedoch

zwingend mit der Zusage des FG, dass er – der Kläger – bei der

Akteneinsicht die gesamte Akte scannen dürfe. Dies lehnte das FG

ab.

Auch die Beschwerde hatte keinen Erfolg. Der BFH begründete dies

damit, dass Darlegungen zur Erforderlichkeit des Scannens des

gesamten Akteninhalts fehlten.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 09.08.2021, VIII B 70/21
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Familie und

Kinder

Unterhaltsrecht: Neue "Düsseldorfer Tabelle" ab dem

01.01.2022

Die so genannte Düsseldorfer Tabelle wurde aktualisiert. Wie das

Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf mitteilt, betreffen die zum

01.01.2022 greifenden Änderungen im Wesentlichen die Bedarfssätze

minderjähriger und volljähriger Kinder sowie die Erweiterung der

Tabelle bis zu einer Einkommensgrenze von 11.000 Euro.

Die Düsseldorfer Tabelle stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als

Hilfsmittel für die Bemessung des angemessenen Unterhalts im Sinne

des § 1610 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Eine bindende rechtliche

Wirkung kommt ihr nicht zu.

Die Anhebung der Bedarfssätze minderjähriger Kinder beruht auf der

Erhöhung des Mindestbedarfs gemäß der "Vierten Verordnung zur

Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 30.11.2021" (BGBl.

2021 I 5066). Der Mindestunterhalt beträgt danach ab dem

01.01.2022:

■
für Kinder der 1. Altersstufe (bis zur Vollendung des 6.

Lebensjahres) 396 Euro (Anhebung um 3 Euro),

■
für Kinder der 2. Altersstufe (bis zur Vollendung des 12.

Lebensjahres) 455 Euro (Anhebung um vier Euro),

■
für Kinder der dritten Altersstufe (vom 13. Lebensjahr bis zur

Volljährigkeit) 533 EUR (Anhebung um fünf Euro).

Diese Beträge entsprechen den Bedarfssätzen der ersten

Einkommensgruppe (bis 1.900 Euro) der Düsseldorfer Tabelle. Die

Anhebung der Bedarfssätze der ersten Einkommensgruppe führt

zugleich zu einer Änderung der Bedarfssätze der folgenden

Einkommensgruppen. Sie werden wie in der Vergangenheit ab der 2.

bis 5. Gruppe um jeweils fünf Prozent und in den folgenden Gruppen

um jeweils acht Prozent des Mindestunterhalts angehoben.

Die Bedarfssätze volljähriger Kinder werden zum 01.01.2022

gleichfalls angehoben. Wie in 2021 betragen sie 125 Prozent der

Bedarfssätze der 2. Altersstufe.

Der Bedarfssatz der Studierenden, die nicht bei ihren Eltern oder

einem Elternteil leben, bleibt gegenüber 2021 mit 860 Euro

unverändert. Wenn sich nach der Lebensstellung der Eltern ein

höherer Bedarf ergibt, kann von dem Mindestbedarf von 860 Euro

nach oben abgewichen werden.

Auf den Bedarf des Kindes ist nach § 1612b BGB das Kindergeld

anzurechnen. Dieses beträgt wie in 2021:

■
für ein erstes und zweites Kind 219 Euro,

■
für ein drittes Kind: 225 Euro,

■
ab dem vierten Kind: 250 Euro.

Das Kindergeld ist bei minderjährigen Kindern in der Regel zur Hälfte

und bei volljährigen Kindern in vollem Umfang auf den

Barunterhaltsbedarf anzurechnen. Die sich nach Abzug des

Kindergeldanteils ergebenden Beträge sind in den

"Zahlbetragstabellen" im Anhang der Tabelle aufgelistet.

Die Selbstbehalte bleiben gegenüber 2021 unverändert. Bei

Ansprüchen auf Elternunterhalt ist mit Rücksicht auf die Regelungen

des Angehörigenentlastungsgesetzes wie in 2021 von der Angabe

eines konkreten Betrags abgesehen worden. Die Steigerung des

Regelsatzes von 446 Euro auf 449 Euro für volljährige

Alleinstehende hat noch keine Anhebung des notwenigen

Selbstbehalts veranlasst. Der in den Selbstbehalten eingearbeitete

Wohnkostenanteil (Warmmiete) ist gegenüber 2021 unverändert.

Sollten die tatsächlichen Kosten der Unterkunft den pauschalierten

Wohnkostenanteil übersteigen und nicht unangemessen sein, kann

der Selbstbehalt im Einzelfall erhöht werden.

Die ersten zehn Einkommensgruppen der Tabelle (Einkommen bis zu

5.500 Euro) bleiben gegenüber 2021 unverändert. Mit Rücksicht auf

die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom

16.09.2020, XII ZB 499/19) ist die Düsseldorfer Tabelle um weitere

Einkommensgruppen aufgestockt worden. Es sind beginnend mit

einem bereinigten Einkommen von 5.501 Euro fünf weitere

Einkommensgruppen gebildet worden. Die Tabelle endet jetzt mit

einem bereinigten Einkommen von 11.000 Euro (200 Prozent des

Mindestbedarfs).

Neben der Änderung der Tabelle ist die überwiegende Mehrheit der

Oberlandesgerichte übereingekommen, bei Bemessung des

Ehegattenunterhalts in der Regel vom bereinigten

Erwerbseinkommen einen Bonus (Erwerbsanreiz) von 1/10

abzuziehen. Näheres ergibt sich aus den Leitlinien der einzelnen

Oberlandesgerichte.

Da der Mindestunterhalt nach der Vierten Verordnung zur Änderung

der Mindestunterhaltsverordnung zum 01.01.2023 erneut steigt

(erste Altersstufe von 396 auf 404 Euro, zweite Altersstufe von 455

auf 464 Euro und dritte Altersstufe von 533 auf 543 Euro) werden

zum 01.01.2023 auch die Bedarfssätze der Düsseldorfer Tabelle

anzuheben sein. Bei einer zu erwartenden Erhöhung des Regelsatzes

zum 01.01.2023 werden voraussichtlich auch die Selbstbehaltssätze

für 2023 anzupassen sein. Dabei wird auch der in den

Selbstbehaltssätzen enthaltene Wohnkostenanteil zu überprüfen

sein.



Januar 2022

7

Alle Informationen zur Düsseldorfer Tabelle einschließlich der

aktuellen Leitlinien sind auf der Homepage des Oberlandesgerichts

Düsseldorf veröffentlicht

(https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php).

Oberlandesgericht Düsseldorf, PM vom 14.12.2021

Eingetragene Lebenspartnerin hat Anspruch auf

Sonderurlaub zur Betreuung des gemeinsamen

Sohnes

Eine eingetragene Lebenspartnerin hat Anspruch auf Sonderurlaub

unter Fortzahlung der Bezüge zur Betreuung des gemeinsamen, von

ihrer Lebenspartnerin geborenen Kindes. Dies stellt das Berliner

Verwaltungsgericht (VG) klar.

Die Klägerin war als Beamtin am Kammergericht (KG) tätig. Ihre

eingetragene Lebenspartnerin gebar ihren mithilfe einer ärztlich

unterstützten künstlichen Befruchtung und einer Samenspende

gezeugten, gemeinsamen Sohn. In der Folge erkrankte sie so schwer,

dass die Klägerin die Betreuung des in ihrem Haushalt lebenden

Sohnes übernehmen musste. Zu diesem Zweck beantragte sie bei

ihrem Dienstherrn die Gewährung von Sonderurlaub unter

Fortzahlung der Bezüge. Dies lehnte das KG ab. Die Klägerin legte

Widerspruch ein, den die Senatsverwaltung für Justiz,

Verbraucherschutz und Antidiskriminierung mit der Begründung

zurückwies, die Klägerin habe keine rechtliche Elternstellung inne.

Hiergegen wandte sich die Klägerin unter anderem mit der

Begründung, in die Geburtsurkunde habe sie nicht eingetragen

werden können.

Das VG hat der Klage stattgegeben. Nach der

Sonderurlaubsverordnung sei Tatbestandsvoraussetzung der

Gewährung von Sonderurlaub das Vorliegen eines "besonders

wichtigen Grundes". Die Auslegung, dass die Betreuung eines Kindes

nur dann einen "wichtigen Grund" darstelle, wenn es sich um leibliche

oder angenommene Kinder handele, nicht aber um Stief- oder

Pflegekinder, verstoße gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz (GG) das

Recht auf Gleichheit und Artikel 6 Absatz 1 GG den Schutz der

Familie. Die Ungleichbehandlung einer Beamtin, welche die rechtliche

Elternstellung für ein in ihrem Haushalt lebendes Kind innehat, mit

einer Beamtin, die keine rechtliche Elternstellung innehat, sei sachlich

nicht gerechtfertigt.

Sinn und Zweck der Gewährung von Sonderurlaub im Fall der

schweren Erkrankung der Betreuungsperson sei es, Beamtinnen und

Beamten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern.

Diesen Zweck erfülle die Gewährung von Sonderurlaub auch im Fall

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit gemeinsamem Kind.

Die rechtliche Elternstellung gegenüber dem betreuungsbedürftigen

Kind sei kein sachliches Differenzierungskriterium. Das Grundgesetz

schütze die tatsächliche Lebens- und Erziehungsgemeinschaft von

Eltern und Kindern als Familie und setze nicht den Bestand

rechtlicher Verwandtschaft voraus. Damit sei auch die

sozial-familiäre Gemeinschaft geschützt, die aus den eingetragenen

Lebenspartnerinnen und dem leiblichen beziehungsweise

angenommenen Kind bestehe.

Gegen das Urteil kann Antrag auf Zulassung der Berufung zum

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gestellt werden.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 09.09.2021, VG 36 K 68/19

Schadenersatz: Kann das Amt keine Betreuung

vermitteln, zahlt es den Verdienstausfall

Hat eine junge Mutter für ihren 1-jährigen Sohn einen gesetzlichen

Anspruch auf eine frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung

oder Kindertagespflege, und meldet sie diesen Anspruch rechtzeitig

an, so muss ihr der Träger der Jugendhilfe Schadenersatz leisten,

wenn es nicht gelingt, ihr einen zumutbaren Platz zu verschaffen.

Der Schaden bestand hier insbesondere aus Verdienstausfall in Höhe

von knapp 23.000 Euro, weil die Frau nicht – wie geplant – nach

einem Jahr Elternzeit wieder arbeiten gehen konnte.

Das Angebot einer Unterbringung in einer Einrichtung, die fast eine

Stunde Autofahrzeit vom Arbeitsplatz der Frau entfernt liegt, ist kein

"auf die Bedürfnisse der Eltern ausgerichteter Betreuungsplatz".

OLG Frankfurt am Main, 13 U 436/19
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